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Im Sog der Städte
Um in der Schweiz eine flächendeckende Gleichverteilung der Sozialhilfequote zu 
erreichen, müssten zwischen 19 und 26 Prozent der Sozialhilfebeziehenden umziehen 
– mehrheitlich von der Stadt aufs Land. Eine Analyse zur räumlichen Dimension der 
Sozialhilfe.

Wohnraum ist knapp und besonders an begehrten La-
gen auch teuer. Die Folge davon: Segregation. Wohlha-
bende sammeln sich in Gemeinden mit attraktiven 
Wohnlagen, zum Beispiel mit Seesicht. Menschen mit 
begrenzten finanziellen Ressourcen müssen dagegen 
mit den weniger begehrten Lagen, zum Beispiel mit ho-
her Lärmbelastung, Vorlieb nehmen. Die Prozesse der 
Segregation bewirken, dass die finanziellen Möglich-
keiten der Gemeinden ungleich verteilt sind. Gemein-
den mit attraktiven Wohnlagen erhalten ein attraktives 
Steuersubstrat und können Steuern senken, womit ihre 
Standortattraktivität weiter zunimmt. Umgekehrt müs-
sen weniger attraktive Gemeinden mit geringeren Steu-
ereinnahmen auskommen und haben somit kaum Chan-
cen im Steuerwettbewerb zu bestehen. Doch nicht nur 
die finanziellen Möglichkeiten sind ungleich verteilt, 
sondern auch die Lasten. Wie die räumliche Auswertung 
der Sozialhilfestatistik von 2007 zeigt, ist die Sozialhil-
fequote in statustiefen Agglomerationsgemeinden mit 
4,6 Prozent annähernd dreimal so gross wie in Gemein-
den mit einer statushohen Bevölkerung, wo die Quote 
bei 1,6 Prozent liegt (vgl. Abbildung 1). Das heisst, dass 
in jenen Agglomerationsgemeinden, die das schwächste 
Steuersubstrat haben, zugleich die höchsten sozialen  
Kosten anfallen.

Räumliche Unterschiede der Sozialhilfequote sind je-
doch nicht alleine auf Statusunterschiede zurückzufüh-
ren. Nicht alle statustiefen Gemeinden haben eine hohe 
Quote. So ist diese namentlich im ländlichen Raum 
vergleichsweise tief, obwohl diese Regionen bezüglich 
sozialem Status insgesamt klar unter dem Niveau der 
Agglomerationen liegen. Mit durchschnittlich knapp 
2 Prozent ist der Anteil an Sozialhilfebeziehenden im 
ländlichen Raum fast ebenso tief wie in den statushohen 
Agglomerationsgemeinden. 

DER VORTEIl dER STÄdTE
Gerade umgekehrt sind die Verhältnisse in den Städten. 
Hier ist die Sozialhilfequote wesentlich höher als sie ge-
mäss sozialem Status der Bevölkerung zu erwarten wäre. 
In den Grossstädten liegt die Quote bei 6,3 Prozent und 
damit deutlich über dem Wert der statustiefen Agglome-
rationsgemeinden (4,6 Prozent). Das ist bemerkenswert, 
denn die Schweizer Grossstädte sind seit über zehn Jah-
ren durch einen starken sozialen Wandel geprägt: Die ur-
banen Zentren werden zunehmend von Gutverdienen-
den anstelle von ärmeren Schichten bevölkert. Die meis-
ten Städte haben sich von der finanziellen Misere, in der 

sie in den Neunzigerjahren noch steckten, erholt. Die 
nach wie vor starke Konzentration an Sozialhilfeempfan-
genden in den Grossstädten kann vor diesem Hinter-
grund durchaus positiv gewertet werden: Durch den 
wachsenden Anteil an Gutverdienenden vermögen die 
Städte die hohen Ausgaben für Soziales vergleichsweise 
gut zu tragen – die innerkommunale Solidarität kann 
spielen. Schwieriger ist die Situation für die statustiefen 
Gemeinden in der Agglomeration, deren Sozialhilfequo-
te in der Regel zwar etwas kleiner ist als in den Grossstäd-
ten, die jedoch keine starke, wohlhabende Bevölkerungs-
schicht besitzen, die für einen Ausgleich sorgen könnte.

INdIvIdUalIsIERUNg als FaKTOR
Die Verhältnisse in den Grossstädten und im ländlichen 
Raum zeigen, dass räumliche Unterschiede in den Sozi-
alhilfequoten nicht alleine auf soziale Segregation zu-
rückgeführt werden können. Neben dem sozialen Status 
stehen andere treibende Kräfte hinter der Entwicklung 
der Sozialhilfelandschaft. Eine solche Kraft ist die Indivi-
dualisierung. Darunter ist der wachsende Anteil der vom 
traditionell-bürgerlichen Lebens- und Familienmodell 
abweichenden Haushalte zu verstehen. Je höher der In-
dividualisierungsgrad der Bevölkerung in einer Gemein-
de, desto grösser ist in der Regel die Sozialhilfequote. 
Der Individualisierungsgrad ist dort hoch, wo sich viele 
Single-Haushalte, Alleinerziehende und WGs sowie Fa-
milien mit egalitären Rollenmodellen konzentrieren. Ty-
pischerweise ist der Individualisierungsgrad der Bevöl-
kerung in Grossstädten besonders hoch und im länd-
lichen Raum besonders tief.

In Abbildung 2 sind die Gemeinden der stark ver-
dichteten Grossstadtregionen Zürich und Genf-Lausan-
ne im sozialen Raum dargestellt. Dieser Raum verbindet 
die Status- und die Individualisierungsdimension. Die 
Abbildung zeigt: Je tiefer der soziale Status und je höher 
der Individualisierungsgrad einer Gemeinde sind, desto 
höher ist die Sozialhilfequote. In allen Metropolitanräu-
men der Deutschschweiz ist die Sozialhilfequote dabei 
stärker durch den Individualisierungsgrad als durch den 
sozialen Status geprägt, einzig in der Metropolitanregi-
on Genf-Lausanne hängt der Anteil der Sozialhilfebezie-
henden stärker vom sozialen Status der Gemeinden ab.

sTaaTlICHE fÜRsORgE gEWINNT aN BEdEUTUNg
Der starke Zusammenhang zwischen Individualisie-
rungsgrad und Sozialhilfequote zeigt, dass nicht nur har-
te sozioökonomische, sondern auch weiche soziokultu-
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relle Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Individu-
alisierung bedeutet, dass sich die gemeinschaftliche Bin-
dung auflöst und traditionelle Ordnungswerte an 
Bedeutung verlieren. Beides führt direkt oder indirekt 
dazu, dass die staatliche Fürsorge an Bedeutung ge-
winnt. Wenn sich traditionelle Gemeinschaften auflö-
sen, verlieren nicht-staatliche soziale Netze an Wichtig-
keit und die soziale Kontrolle nimmt ab. Durch den Be-
deutungsverlust traditioneller Ordnungswerte sinkt wo-
möglich auch die Scham, Sozialhilfe zu beanspruchen.

Analog zur Statusachse werden die Gegensätze im 
Individualisierungsgrad durch räumliche Segregations-
prozesse verstärkt: Da an Orten mit einem hohen Indivi-
dualisierungsgrad die Variation an Lebensformen gross 
und die soziale Kontrolle gering ist, sind diese Orte at-
traktiv für Menschen, die auf ein staatliches soziales Netz 
angewiesen sind.

KEINE GHETTOBIldUNg
Obwohl die Sozialhilfequoten räumlich stark variieren, 
kann in der Schweiz heute nicht von einer sozialen Ghet-
tobildung gesprochen werden. Der Segregations-Index, 
der den Grad der Ungleichverteilung einer Bevölke-
rungsgruppe wiedergibt, liegt in den stark verdichteten 
Grossstadträumen zwischen 0,19 und 0,26. Dieser 
Wert bedeutet, dass zwischen 19 und 26 Prozent der So-
zialhilfebeziehenden umziehen müssten, um eine 
Gleichverteilung der Sozialhilfequote zu erreichen. Es 
handelt sich dabei nicht um eine übermässige Ungleich-
heit. Die Sozialhilfebeziehenden sind räumlich nicht  
wesentlich stärker konzentriert als beispielsweise die  
italienische Bevölkerung. Ausserdem ist in der unter-
suchten Zeitperiode von 2005 bis 2007 gemäss Sozial-
hilfestatistik keine Zunahme des räumlichen Ungleich-
gewichts feststellbar. � Â
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